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Lieferantenkreditdeckungen — AB (G)

Die Bundesrepublik Deutschland (Bund) Ubernimmt §2
Exportkreditgarantien (Ausfuhrgewdhrleistungen) unter

der Bezeichnung ,Lieferantenkreditdeckungen® fiir
Geldforderungen deutscher Exporteure aus Ausfuhrvertra- (1)
gen Uber Lieferungen und Leistungen an auslandische
Schuldner. Sofern im Nachfolgenden eine Unterscheidung
zwischen offentlichen und nichtéffentlichen Schuldnern

von Bedeutung ist, sind unter 6ffentlichen Schuldnern Ver-
tragspartner des deutschen Exporteurs oder ein fur das
Forderungsrisiko voll haftender Garant zu verstehen, die

ein Staat, eine Gebietskorperschaft oder eine vergleichba-

re Institution sind. Alle Gibrigen Schuldner sind nichtoffent- 2
liche Schuldner.

Die Allgemeinen Bedingungen fr Lieferantenkreditde-
ckungen sind Bestandteil des Gewahrleistungsvertra-
ges, den der Bund nach Maf3gabe der Richtlinien fiir die
Ubernahme von Ausfuhrgewéhrleistungen schlieBt, und
gelten, soweit sie nicht im Gewahrleistungsvertrag aus-
dricklich abbedungen, erganzt oder ersetzt sind.
€)

Der Bund als Vertragspartner des Deckungsnehmers wird
durch das Bundeswirtschaftsministerium, das durch die
Euler Hermes Aktiengesellschaft (Euler Hermes), Hamburg,
als Mandatar des Bundes vertreten. Euler Hermes ist vom
Bund beauftragt und erméchtigt, alle den Abschluss und
die Abwicklung des Gewahrleistungsvertrages betreffen-
den Erklarungen namens und im Auftrag des Bundes abzu-
geben und entgegenzunehmen.

§1 FORMERFORDERNIS

Der Gewahrleistungsvertrag kommt dadurch zustande,
dass der Bund den Antrag des Deckungsnehmers auf
Ubernahme einer Lieferantenkreditdeckung schriftlich
und unter Bezugnahme auf diese Allgemeinen Bedin-
gungen annimmt. Entsprechendes gilt fiir Anderungen
der Lieferantenkreditdeckung. Mindliche Nebenabre-
den haben keine Giiltigkeit.

GEGENSTAND DER
LIEFERANTENKREDITDECKUNG

Gegenstand der Lieferantenkreditdeckung sind die
im Ausfuhrvertrag zwischen Deckungsnehmer und
auslandischem Schuldner fir Lieferungen und Leis-
tungen des Deckungsnehmers als Gegenleistung
vereinbarten und in der Gewdhrleistungserkla-
rung bezeichneten Geldforderungen (gedeckte For-
derung).

Die gedeckte Forderung umfasst unter der Voraus-
setzung, dass der Ausfuhrvertrag wirksam zustan-
de gekommen ist, auch solche Geldforderungen,
die auf den Ausgleich erbrachter Lieferungen und
Leistungen gerichtet sind und aufgrund des Aus-
fuhrvertrages oder aus anderen Rechtsgriinden an
die Stelle der als Gegenleistung vereinbarten Geld-
forderung treten.

Die gedeckte Forderung umfasst ferner die im
Ausfuhrvertrag vereinbarten und in der Gewdhr-
leistungserklarung  bezeichneten  Kreditzinsen
und Finanzierungsnebenkosten bis zur Falligkeit
der Hauptforderung. Macht der Bund von seinem
Recht nach § 5 Absatz 1 Satz 3 Gebrauch, so sind
auch Geldforderungen umfasst, die bei vorzeiti-
gem Falligwerden der gedeckten Forderung einen
dem Deckungsnehmer entstandenen Zinsschaden
(,breakage costs) ausgleichen sollen und auf-
grund des Ausfuhrvertrages oder gesetzlicher Rege-
lungen an die Stelle der gedeckten Zinsforderung
treten. Schadensersatzforderungen, soweit sie
nicht gemaR Satz 2 oder Absatz 2 von der Liefe-
rantenkreditdeckung umfasst sind, und sonstige
Nebenforderungen, z. B. auf Verzugszinsen, Ver-
tragsstrafen oder Reugeld, sind auch dann nicht
gedeckt, wenn sie in dem Vertrag zwischen De-
ckungsnehmer und ausldndischem Schuldner
ausdriicklich vorgesehen sind.
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HAFTUNGSZEITRAUM

Die Haftung aus der Lieferantenkreditdeckung be-
ginnt bei Lieferungen mit der Versendung der
Ware, bei Leistungen mit deren Beginn; bei Teillie-
ferungen oder Teilleistungen beginnt die Haftung
nur fir diejenigen Zahlungsanspriiche, die der
Deckungsnehmer aufgrund des Ausfuhrvertrages
oder aus sonstigen Rechtsgriinden fir die jewei-
lige Teillieferung oder Teilleistung erwirbt. Soweit
fur die der Lieferantenkreditdeckung zugrunde lie-
genden Lieferungen und Leistungen eine Fabrika-
tionsrisikodeckung besteht, beginnt die Haftung aus
dieser Lieferantenkreditdeckung mit dem Ende der
Haftung aus der Fabrikationsrisikodeckung, wenn
dieser Zeitpunkt vor Versand liegt. Die Haftung aus
der Lieferantenkreditdeckung endet, sobald und so-
weit die gedeckte Forderung erfullt ist.

Hat der Deckungsnehmer innerhalb von 2 Jah-
ren nach jeweiliger dem Bund mitgeteilter Fal-
ligkeit der gedeckten Forderung keinen Ent-
schddigungsantrag gestellt, gilt die gedeckte
Forderung insoweit als erfiillt. Die Frist nach
Satz 1 beginnt neu zu laufen, wenn dem Bund die
Uberfalligkeit der Forderung gemeldet wird oder
dem Bund eine sonstige Meldung tiber den Stand
des Einzugs der gedeckten Forderung zugeht. So-
bald und soweit die gedeckte Forderung erfillt ist
oder wegen Fristablaufs als erfillt gilt, verliert die
Gewabhrleistungserklarung ihre Giltigkeit.

GEWAHRLEISTUNGSFALLE

Der Gewahrleistungsfall tritt ein, wenn und soweit
die gedeckte Forderung aufgrund eines der in den
Absatzen 2—4 genannten Umstande uneinbring-
lich ist.

Besteht fiir die gedeckte Forderung eine in der
Gewdhrleistungserklarung aufgefiihrte Mit-
haftung Dritter, so tritt der Gewdhrleistungs-

©)

fall jedoch erst ein, wenn und soweit auch die
gegen mithaftende Dritte begriindeten Forde-
rungen uneinbringlich sind. Fir die Feststellung
der Uneinbringlichkeit gelten die Absatze 2—4 ent-
sprechend.

POLITISCHE SCHADENSTATBESTANDE
Uneinbringlichkeit infolge politischer Umstdnde
liegt vor,

1. Allgemeiner politischer Gewédhrleistungsfall
wenn nicht spater als 12 Monate nach Falligkeit
gesetzgeberische oder behordliche MaRnahmen
im Ausland, die nach Abschluss des Ausfuhrver-
trages mit Bezug auf die gedeckte Forderung
ergangen sind,

oder

kriegerische Ereignisse oder Aufruhr oder Revo-
lution im Ausland

die Erfullung oder Beitreibung der gedeckten
Forderung

in jeder Form verhindern

oder

in der vereinbarten Wahrung verhindern und
keine Moglichkeit zur Einzahlung des Gegen-
wertes zum Zwecke des Transfers gemaf Nr. 2
besteht und der Bund der Zahlung in einer
anderen als der vereinbarten Wahrung mit
schuldbefreiender Wirkung nicht zustimmt

und 6 Monate ohne Zahlung nach der mit dem
auslandischen Auftraggeber vereinbarten Fallig-
keit verstrichen sind;

2. Konvertierungs- und Transferfall
wenn infolge von Beeintrachtigungen des
zwischenstaatlichen Zahlungsverkehrs Betrage,
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die der auslandische Schuldner als Gegenwert
fir die gedeckte Forderung bei einer zahlungs-
fahigen Bank oder einer anderen vom Bund
anerkannten Stelle zum Zwecke der Uberwei-
sung an den Deckungsnehmer eingezahlt hat,
nicht in die vereinbarte Wahrung konvertiert
oder nicht transferiert werden, alle bestehenden
Vorschriften fiir die Konvertierung und den
Transfer dieser Betrage erfillt waren und 3
Monate nach Falligkeit der Forderung, Einzah-
lung und Erflllung dieser Vorschriften verstri-
chen sind;

. Kursverluste an eingezahlten Betragen
wenn nach Erfiillung aller bestehenden Vor-
schriften fur die Konvertierung und den Trans-
fer ausschlieBlich infolge einer Abwertung der
vom auslandischen Schuldner auf die gedeck-
te Forderung eingezahlten Betrdage Kursverlus-
te entstehen, sofern nach Abschluss des
Ausfuhrvertrages erlassene Vorschriften des
Schuldnerlandes eine schuldbefreiende Wir-
kung dieser Zahlungen vorsehen. Kursverluste
an der mit dem auslandischen Schuldner ver-
einbarten oder einer anderen ohne Zustim-
mung des Bundes angenommenen Wahrung
sind nicht gedeckt;

. Verlust von Anspriichen infolge Unmaéglich-
keit der Vertragserfiillung

wenn gesetzgeberische oder behdrdliche MaR-
nahmen im Ausland, die nach Abschluss des
Ausfuhrvertrages ergangen sind, oder kriegeri-
sche Ereignisse oder Aufruhr oder Revolution im
Ausland die Erfillung der vertraglich vom
Deckungsnehmer geschuldeten Lieferungen
und Leistungen ganz oder teilweise verhindern
und dem Deckungsnehmer deshalb durchsetz-
bare Forderungen fir die schon erbrachten Lie-
ferungen und Leistungen nicht zustehen;

©)
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5. Verlust der Ware vor Gefahriibergang

wenn infolge politischer Umstande die Ware
wahrend des Zeitraums von der Versendung bis
zum Ubergang der Gefahr auf den auslandischen
Schuldner durch auslandische staatliche Stellen
beschlagnahmt oder auf andere Weise der Ver-
figungsgewalt des Deckungsnehmers entzogen
oder vernichtet oder beschadigt wird oder verlo-
ren geht und der Ausfall 6 Monate nach der im
Ausfuhrvertrag vereinbarten Falligkeit der Forde-
rung nicht ersetzt worden ist, soweit keine Mog-
lichkeit bestanden hat, die Gefahren bei Versi-
cherungsgesellschaften abzudecken, und der
Ersatz des Schadens nicht durch gesetzliche
Bestimmungen gewdhrleistet ist;

6. Mindererlos bei anderweitiger Verwertung
wenn nach Versendung der Ware die Uneinbring-
lichkeit der gedeckten Forderung gemas Nr. 1, 4
oder 5 zu befiirchten ist und der Deckungsneh-
mer noch in seiner Verfiigungsgewalt befindliche
Ware anderweitig im Einvernehmen mit dem
Bund verwertet und dabei einen Mindererlos
erleidet.

WIRTSCHAFTLICHE
GEWAHRLEISTUNGSTATBESTANDE
Uneinbringlichkeit infolge wirtschaftlicher Umstan-
de liegt vor, wenn mit Bezug auf das Vermogen des
auslandischen Auftraggebers oder dessen Nachlass

1. Insolvenz
ein Insolvenzverfahren ertffnet oder mangels
Masse abgelehnt worden ist;

2. Amtlicher Vergleich
ein amtliches Vergleichsverfahren oder ein
anderes amtliches Verfahren, das zum Aus-
schluss der Einzelzwangsvollstreckung fihrt,
eroffnet worden ist;

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 5H



RECHTLICHE GRUNDLAGEN - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

(@)

3. AuBeramtlicher Vergleich

ein auReramtlicher Vergleich (Stundungs-, Quo-
ten- oder Liquidationsvergleich), dem alle oder
eine Gruppe untereinander vergleichbarer Glau-
biger einschliellich des Deckungsnehmers
zugestimmt haben, abgeschlossen worden ist;

4. Fruchtlose Zwangsvollstreckung

eine Zwangsvollstreckung wegen der gedeckten
Forderung nicht zur vollen Befriedigung gefiihrt
hat;

5. Zahlungseinstellung

die wirtschaftlichen Verhaltnisse nachweislich
so unglnstig sind, dass der ausldndische
Schuldner seine Zahlungen ganz oder in
wesentlichem Umfang eingestellt hat;

6. Mindererlos bei anderweitiger Verwertung

nach Versendung der Ware die Uneinbringlich-
keit der gedeckten Forderung gemaf Nr. 1—5
oder — wenn der auslandische Vertragspartner
des deutschen Exporteurs oder ein Garant ein
offentlicher Schuldner ist — gemaf § 4 Abs. 4 zu
beflirchten ist und der Deckungsnehmer noch in
seiner Verfiigungsgewalt befindliche Ware
anderweitig im Einvernehmen mit dem Bund
verwertet und dabei einen Mindererl6s erleidet.

NICHTZAHLUNGSFALL (,,PROTRACTED
DEFAULT®)

Uneinbringlichkeit infolge wirtschaftlicher Umstan-
de ist auch dann anzunehmen, wenn die gedeck-
te Forderung 6 Monate nach ihrer Falligkeit nicht
erfillt worden ist und der Deckungsnehmer die
nach den Regeln der kaufmdnnischen Sorgfalt
erforderlichen Maf3nahmen zur Einziehung der
gedeckten Forderung ergriffen und er — sofern
es sich bei seinem ausldndischen Vertragspart-
ner und gegebenenfalls Garanten jeweils um
einen nichtoffentlichen Schuldner handelt -
dem Bund unbeschadet seiner sonstigen Pflich-
ten nach diesen Allgemeinen Bedingungen den

(5)

Nichteingang der Forderung spdtestens 2 Mo-
nate nach Filligkeit mitgeteilt hat. Die Nichtauf-
nahme der Dokumente steht bei Geschaften mit den
Zahlungsbedingungen D/P oder D/A dem Eintritt
der Falligkeit nicht entgegen, sofern sich aus dem
Vertrag mit dem ausldndischen Schuldner nichts
anderes ergibt. Der Deckungsnehmer hat in diesen
Fallen dem Bund entsprechend Satz 1 die Nichtauf-
nahme der Dokumente spatestens 2 Monate nach
deren Vorlage mitzuteilen, sofern es sich bei seinem
auslandischen Vertragspartner und gegebenenfalls
Garanten jeweils um einen nichtoffentlichen Schuld-
ner handelt.

Soweit die genannten Meldefristen von 2 Monaten
berschritten werden, tritt der Gewahrleistungsfall
entsprechend spater ein.

Des Ablaufs der Frist von 6 Monaten nach Falligkeit
bedarf es nicht, wenn unter der Lieferantenkredit-
deckung nach diesem Schadenstatbestand bereits
Entschadigung flr vorausgegangene Falligkeiten
geleistet wurde und der Verzug des auslandischen
Schuldners fortbesteht.

Entschadigt wird aufgrund des Gewahrleistungs-
falles, der zuerst eingetreten ist. Sind ein Gewahr-
leistungsfall gemafl Absatz 3 oder 4 und ein politi-
scher Gewdhrleistungsfall gleichzeitig eingetreten,
wird nach dem politischen Gewahrleistungsfall
entschadigt.

Tritt der Gewahrleistungsfall gemafs Absatz 2 Nr. 1
ein, so bleibt der Eintritt des Gewahrleistungs-
falles gemaB Absatz 4 auBer Betracht, wenn der
Deckungsnehmer innerhalb von 12 Monaten seit
Falligkeit der Forderung keinen Antrag auf Entscha-
digung nach diesem Gewahrleistungsfall gestellt
hat.

Sind bei Eintritt eines Gewahrleistungsfalles ge-
mafd Absatz 4 bis auf den Ablauf der Karenzfrist

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 6 m
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alle Voraussetzungen des Gewahrleistungsfalles
gemaf’ Absatz 2 Nr. 2 erfillt, so wird eine Entscha-
digung nur aufgrund des Gewahrleistungsfalles ge-
mafR Absatz 2 Nr. 2 geleistet. Des Ablaufs der dort
bestimmten Frist bedarf es in diesem Fall jedoch
nicht, sofern nach Falligkeit der gedeckten Forde-
rung mindestens 9 Monate verstrichen sind.

Treten nach einer Entschadigung gemafd Absatz 4
die Voraussetzungen des Gewahrleistungsfalles ge-
maf Absatz 2 Nr. 2 oder Absatz 3 ein, wird eine Nach-
entschadigung geleistet, soweit die Anwendung
dieser Vorschriften zu einer hoheren Entschadigung
fihrt.

FALLIGKEIT UND RECHTSBESTANDIGKEIT
DER GEDECKTEN FORDERUNG

Voraussetzung fiir die Entschadigung der ge-
deckten Forderung ist deren Falligkeit und
Rechtsbestdndigkeit. Wird aufgrund gesetzlicher
oder vertraglicher Bestimmungen der gesamte Rest-
betrag der gedeckten Forderung fallig, so erfolgt
die Entschadigung gleichwohl nach MaBgabe der
im Ausfuhrvertrag festgelegten Falligkeiten. Der
Bund ist jedoch berechtigt, vor diesen Falligkeiten
Entschadigungen zu leisten.

Der Deckungsnehmer hat den Bestand der ge-
deckten Forderung und der in der Gewdbhrleis-
tungserkldrung aufgefiihrten Sicherheiten, das
Vorliegen der Voraussetzungen fiir den Eintritt
des Gewdhrleistungsfalles sowie Grund und Ho-
he des Schadens auf seine Kosten nachzuwei-
sen.

Wird der Bestand der Forderung oder der in der
Gewadbhrleistungserklarung aufgeftihrten  Sicher-
heiten bestritten oder werden dagegen Einreden
oder Einwendungen erhoben, kann der Bund
den Entschadigungsantrag zurlickweisen, bis der
Deckungsnehmer — erforderlichenfalls durch Ent-
scheidung des im Verhaltnis zwischen ihm und sei-

()
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nem auslandischen Schuldner oder Sicherheiten-
geber zustandigen Gerichts oder Schiedsgerichts
— die Rechtshestandigkeit der Forderung und der
in der Gewdhrleistungserkldrung aufgefiihrten
Sicherheiten nachgewiesen hat; die Risiken des
anwendbaren Rechts und des Gerichtsstands
tragt dabei der Deckungsnehmer.

Die Verantwortung fiir die Rechtshestdndigkeit
der gedeckten Forderung und dafiir bestellter
Sicherheiten trdgt im Verhdltnis zum Bund aus-
schlielich der Deckungsnehmer. Der Bund wird
Vertrage und sonstige Unterlagen, aus denen sich
die gedeckten Forderungen und Sicherungsrechte
ergeben sollen, erst im Entschadigungsverfahren
prifen. Der Deckungsnehmer kann sich nicht darauf
berufen, dass der Bund den Inhalt solcher Vertrage
oder Unterlagen oder Teile derselben vorher, ins-
besondere bei Ubernahme der Lieferantenkredit-
deckung gekannt habe oder hatte kennen missen.

SELBSTBETEILIGUNG

Der Deckungsnehmer ist an jedem Ausfall an der
gedeckten Forderung selbst beteiligt. Sofern in der
Gewadhrleistungserkldarung nichts anderes fest-
gelegt ist, betrdgt die Selbstbeteiligung

1. 5% im Gewabhrleistungsfall gemaf § 4 Absatz 2

2. 15% im Gewdhrleistungsfall gemaf3 § 4 Absatz 3
und 4.

Der Deckungsnehmer darf das Risiko aus der
Selbstbeteiligung nicht anderweitig absichern.
Dies gilt nicht fiir die Weitergabe des Risikos aus
der Selbstbeteiligung an Unterlieferanten des De-
ckungsnehmers.
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§7 BERECHNUNG UND AUSZAHLUNG DER

®

ENTSCHADIGUNG

Stehen dem Deckungsnehmer aus seiner Geschafts-
tatigkeit mehrere Forderungen gegen den auslandi-
schen Schuldner zu, so werden fiir die Feststellung

der Entschadigung hierauf geleistete Zahlungen des

auslandischen Schuldners auch dann, wenn zwi-
schen Deckungsnehmer und Schuldner eine andere

Anrechnungsregelung vereinbart ist, wie folgt be-

1.

ricksichtigt:

Bei Zahlungen auf gedeckte Forderungen sowie
bei Zahlungen auf ungedeckte Forderungen, die
friher fallig sind als die gedeckte Forderung, gilt
die Tilgungsbestimmung des auslandischen
Schuldners.

4. Die Nr. 1—3 gelten entsprechend fir

a) Zahlungen des Garanten, Biirgen und Dritter;
sonstige Leistungen des Schuldners, Garan-
ten, Biirgen und Dritter;

b) Ausschittungen und Erlése aus der schuld-
nerischen Masse;

) Erlose aus Ricklieferungen oder anderweiti-
ger Verwertung von Waren, Pfandungen, Ver-
sicherungen und sonstigen Sicherheiten;

d) aufrechenbare Forderungen, Forderungsnach-
lasse, Gutschriften und Leistungen an Zah-

lungs statt;

e) sonstige dem Deckungsnehmer im Zusam-

2. Zahlungen auf ungedeckte Forderungen, die zur menhang mit dem Eintritt des Gewabhrleis-
selben Zeit wie die gedeckte Forderung oder tungsfalles entstandene Vermdgensvorteile.
spater als diese féllig sind, werden in den
Gewahrleistungsfallen gemaf § 4 Absatze 3 und 5. Anrechnungen gemafs Nr. 2—4 auf Forderungen
4 auf gedeckte und ungedeckte Forderungen mit gleicher Falligkeit erfolgen nach dem Ver-
und vertraglich vereinbarte Zinsforderungen héltnis dieser Forderungsbetrdge (ohne Ver-
(ausgenommen Verzugszuschlage) nach der zugszuschlage).

Reihenfolge ihrer Falligkeit angerechnet, es sei
denn, nach den Umstanden des Einzelfalles ist . Werden Zahlungen gemaf Nr. 2 oder die in Nr. 4
auszuschlieBen, dass der Deckungsnehmer auf genannten Vermogensvorteile gemaf Nr. 2 oder
die Tilgungsbestimmung der Zahlung Einfluss 3 angerechnet, so werden von diesen Zahlungen
genommen hat. In den Gewahrleistungsfallen oder Vermdgensvorteilen die vom Deckungsneh-
gemaR § 4 Absatz 2 bleibt bei derartigen Zah- mer sachgemafd aufgewendeten Rechtsverfol-
lungen die Tilgungsbestimmung des auslandi- gungs- oder Beitreibungskosten abgezogen. Die
schen Schuldners maBgeblich. zur Einziehung einer Forderung iiblichen Kos-
ten einschlieBlich Protestkosten sowie die
3. Ohne Tilgungsbestimmung des auslandischen im gewdhnlichen Geschiftsbetrieb des

Schuldners geleistete Zahlungen werden in den
Gewdhrleistungsfallen gemaf § 4 Absatz 2 Nr. 1,
Absétze 3 und 4 auf gedeckte und ungedeckte

Deckungsnehmers entstandenen Kosten
bleiben aufBer Betracht.

Der nach Anwendung von Absatz 1 verbleibende
Betrag ist um die Selbstbeteiligung des Deckungs-
nehmers zu kirzen.

Forderungen und vertraglich vereinbarte Zins- (2)
forderungen (ausgenommen Verzugszuschlage)

nach der Reihenfolge ihrer Falligkeit angerech-

net.
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Nach Einreichung aller fur die Feststellung des
Entschadigungsanspruches erforderlichen Unter-
lagen stellt der Bund die Schadensberechnung
innerhalb von 2 Monaten auf. Der sich aus der
Schadensberechnung ergebende Betrag wird in der
Regel innerhalb von 5 Bankarbeitstagen, spatestens
jedoch 1 Monat nach Bekanntgabe der Schadens-
berechnung an den Deckungsnehmer insoweit aus-
gezahlt, als der Deckungsnehmer die Schadensbe-
rechnung anerkannt hat.

Ist die Schadensberechnung infolge eines Um-
standes, den der Deckungsnehmer nicht zu vertre-
ten hat, nicht innerhalb von 2 Monaten méglich,
kann dem Deckungsnehmer auf Antrag insoweit
eine Abschlagszahlung auf die zu erwartende
Entschadigung gewahrt werden, als diese in ihrem
Mindestumfang bereits vor Abschluss der Scha-
densberechnung feststeht.

RUCKFLUSSE

Alle nach Leistung einer Entschadigung eingehen-
den Zahlungen und sonstigen Vermdgensvorteile
(Ruckflusse) werden unter Einbeziehung der ent-
schadigten Forderung entsprechend § 7 Absatz 1
zugeordnet. Unberiicksichtigt bleiben jedoch die-
jenigen Rickflisse, die auf einem Vertrag beruhen,
der erst spater als drei Jahre nach Erfullung oder
Entschadigung der zuletzt falligen Forderung aus
dem gedeckten Geschaft geschlossen worden ist.

Der Deckungsnehmer hat dem Bund jeden
Eingang von Riickfliissen unverziiglich anzu-
zeigen. Die dem Bund zustehenden Betrdge
hat der Deckungsnehmer unverziiglich an den
Bund abzufiihren.

§9 RUCKZAHLUNG DER ENTSCHADIGUNG

(1) Wird der Bestand der gedeckten Forderung
oder der in der Gewdhrleistungserklarung auf-
gefiihrten Sicherheiten bestritten oder wer-
den dagegen Einreden oder Einwendungen
erhoben, hat der Deckungsnehmer dies im
Entschddigungsverfahren unverziiglich mitzu-
teilen. Verletzt der Deckungsnehmer diese Pflicht,
kann der Bund die geleistete Entschadigung inso-
weit zurtickfordern, als er bei Kenntnis der Sach-
lage den Entschadigungsantrag zuriickgewiesen
hatte.

(2) Stellt sich nach Leistung der Entschadigung heraus,
dass die entschadigte Forderung des Deckungsneh-
mers nicht oder nicht in voller Hohe besteht, wird
insbesondere in einem Rechtsstreit zur Beitreibung
der entschadigten Forderung vom zustandigen Ge-
richt die Klage ganz oder teilweise rechtskraftig
abgewiesen oder ergibt sich nach Leistung der Ent-
schadigung, dass der Bund aus sonstigen Griinden
nicht zur Entschdadigung verpflichtet war, kann der
Bund die geleistete Entschadigung einschliefilich
erstatteter Kosten insoweit zurickfordern.

(3)  Wird der Bund infolge eines Umstandes, der erst
nach Leistung der Entschadigung eingetreten ist,
von der Verpflichtung zur Entschadigung frei oder
verletzt der Deckungsnehmer die ihn nach § 11 Ab-
satz 1 treffenden Pflichten, so ist der Bund berech-
tigt, die geleistete Entschadigung einschliefilich
erstatteter Kosten insoweit zuriickzufordern.

(4) Soweit dem Bund ein Riickzahlungsanspruch
zusteht, hat der Deckungsnehmer in den Fél-
len der Abséatze 1 und 2 den zuriickzuzahlenden
Betrag vom Zeitpunkt der Leistung der Entscha-
digung, im Falle des Absatzes 3 vom Zeitpunkt
des Wegfalls der Entschadigungsverpflichtung an
mit dem Zinssatz zu verzinsen, der den Kosten
der Kreditaufnahme des Bundes ab diesem Zeit-
punkt entspricht. Mit Erflllung des Rickzahlungs-
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(5)

anspruchs des Bundes fallen gemaf3 § 10 Absatz 1
auf den Bund Ubergegangene Forderungen, An-
spriiche und sonstige Rechte insoweit an den De-
ckungsnehmer zuriick.

Weitergehende, nach gesetzlichen Regelungen
oder allgemeinen Rechtsgrundsatzen bestehende
Anspriiche des Bundes werden hierdurch nicht be-
rihrt.

§10 UBERGANG DER RECHTE UND

®

)

§1

@

ANSPRUCHE

Mit Leistung der Entschadigung gehen die ent-
schddigte Forderung, die Anspriiche auf Zinsen und
Verzugszinsen fur die Zeit nach Zahlung der Ent-
schadigung sowie die Anspriiche aus etwaigen Ver-
sicherungen und der Anspruch auf die im Ausland
eingezahlten oder hinterlegten Betrdage einschlief3-
lich der fur diese Forderungen und Anspriiche be-
stehenden Sicherheiten insoweit auf den Bund
uber, als dies dem Anteil des Bundes am Ausfall an
der entschadigten Forderung entspricht. Der De-
ckungsnehmer hat auf Verlangen des Bundes die
zum Ubergang der Forderung, Anspriiche und sons-
tigen Rechte etwa erforderlichen Rechtshandlungen
vorzunehmen.

Ist die Ubertragung nicht moglich oder verzichtet
der Bund auf sie, so hat der Deckungsnehmer die
in Absatz 1 genannten Forderungen, Anspriiche und
sonstigen Rechte als Treuhdnder des Bundes zu hal-
ten.

RECHTSVERFOLGUNG NACH LEISTUNG
DER ENTSCHADIGUNG

Unbeschadet des Ubergangs der Forderungen,
Anspriiche und sonstigen Rechte gemdf} § 10
hat der Deckungsnehmer alle Mafinahmen

)

§12

6

durchzufiihren, die zur Einziehung der entsché-
digten Forderung, zur Verwertung von Sicher-
heiten oder in sonstiger Weise zur Erzielung
von Riickfliissen geeignet sind, und hierbei et-
waige Weisungen des Bundes zu befolgen. Als
geeignete Mafsnahme gilt auch die Fiihrung eines
Rechtsstreites. Von einer Weisung zur Fiihrung eines
Rechtsstreites kann abgesehen werden, wenn Ge-
richtsstand bzw. anwendbare Rechtsordnung kei-
ne hinreichende Beurteilung der Erfolgsaussichten
eines Rechtsstreites zulassen und der Deckungs-
nehmer einen solchen Gerichtsstand bzw. die An-
wendung einer solchen Rechtsordnung nicht ab-
bedingen konnte oder wenn die voraussichtlichen
Kosten des Rechtsstreites auBer Verhaltnis zu der
Hohe der Forderung bzw. den Erfolgsaussichten von
Vollstreckungsmafinahmen stehen.

An den Kosten fur die in Absatz 1 genannten Maf3-
nahmen beteiligt sich der Bund nach Mafigabe des
§17.

Entlasst der Bund den Deckungsnehmer auf dessen
Antrag aus der Verpflichtung gemaf Absatz 1, ver-
liert der Deckungsnehmer das Recht, an Rickflis-
sen nach Mafigabe seiner Selbstbeteiligung betei-
ligt zu werden.

UMRECHNUNG VON
FREMDWAHRUNGSBETRAGEN

Vertragswahrung fir die Lieferantenkreditdeckung
ist der Euro. Betrage, die auf andere Wahrungen lau-
ten, werden vorbehaltlich Absatz 2 wie folgt in Euro
umgerechnet:

1. Fur das gemaR § 18 zu entrichtende Entgelt
erfolgt die Umrechnung auf der Basis des
letzten vor der Entgeltfestsetzung im Bun-
desanzeiger veroffentlichten Umsatzsteuer-
Umrechnungssatzes (Entgeltkurs).
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2.

Die Entschadigung wird auf der Basis des Euro-
Referenzkurses der Europdischen Zentralbank

am Tage der Einzahlung in dem Gewahrleis-
tungsfall geméafl § 4 Absatz 2 Nr. 2

am Tage der Félligkeit in den anderen Gewahr-
leistungsfallen

umgerechnet. Hat am mafigeblichen Tage keine
Feststellung des Euro-Referenzkurses stattge-
funden, so tritt die nachfolgende Kursfeststel-
lung an ihre Stelle.

Istaufgrund deseingetretenen Gewahrleistungs-
falles eine Falligkeit der gedeckten Forderung
nicht gegeben oder erfolgt die Entschadigung
vor den im Ausfuhrvertrag festgelegten Fal-
ligkeiten, wird die Entschadigung auf der Basis
des Euro-Referenzkurses der Europdischen Zen-
tralbank am Tage vor Absendung der Mitteilung
Uber die Entschadigung umgerechnet.

In allen Féllen wird die Entschadigung
durch Umrechnung der Fremdwdhrung zum
Entgeltkurs begrenzt.

Rickflusse auf die entschadigte Forderung wer-
den auf der Basis des Euro-Referenzkurses der
Europdischen Zentralbank am Tage ihres Ein-
gangs beim Deckungsnehmer umgerechnet.

Hat der Bund die Entschadigung gemafs Nr. 2
zum Entgeltkurs in Euro umgerechnet und er-
bringt ein Ruckfluss fir den Bund tber den Be-
trag hinaus, der insgesamt zur Entschadigung
der Forderungen aus diesem Ausfuhrvertrag
geleistet worden ist, einen Kursgewinn, so steht
der Kursgewinn dem Deckungsnehmer bis zur
Hohe des Betrages zu, der dem Unterschied
zwischen dem Euro-Referenzkurs der Europai-
schen Zentralbank am Tage der Einzahlung in
dem Gewabhrleistungsfall geméafy § 4 Absatz 2
Nr. 2 oder am Tage der Falligkeit in den ande-

@)

ren Gewahrleistungsfallen und dem Entgeltkurs
entspricht.

Fir Wahrungen, fir die keine Umsatzsteuer-Um-
rechnungssatze bzw. keine Euro-Referenzkurse der
Europdischen Zentralbank festgestellt werden, tritt
an deren Stelle der von der Deutschen Bundesbank
zuletzt als Verkaufskurs bekannt gegebene Um-
rechnungssatz. Ist ein solcher Umrechnungssatz
nicht bekannt gegeben, so setzt der Bund die ge-
mafR Absatz 1 anzuwendenden Umrechnungskurse
unter Berlicksichtigung der Notierungen an den
mafigebenden Borsen des Auslandes fest.

§13 DECKUNGSEINGRIFFE

Bei Eintritt gefahrerhohender Umstdnde kann der
Bund dem Deckungsnehmer gegeniiber jederzeit
erkldaren, dass Forderungen oder Teilforderungen,
fir die der Bund bei Zugang dieser Erklarung gemaf § 3
noch nicht haftet, von der Lieferantenkreditdeckung

ausgeschlossen sind.

§14 UMSCHULDUNGSVEREINBARUNGEN

@

)

Der Bund ist berechtigt, iiber die gedeckte
Forderung (einschlieBlich Selbstbeteiligung)
Umschuldungsvereinbarungen mit  dem
Schuldnerland abzuschlieBen; nicht gedeckte
Nebenforderungen und nicht gedeckte Teile
nur teilweise gedeckter Forderungen darf er
dabei einbeziehen.

Der Bund darf das Recht nach Absatz 1 nur aus-
iben, wenn er vor Abschluss der Umschuldungs-
vereinbarung anerkennt, nach welchem der in § 4
geregelten Gewahrleistungsfalle Uneinbringlichkeit
der gedeckten Forderung vorliegt, sobald die in der
Umschuldungsvereinbarung festgelegten Voraus-
setzungen fur die Anwendung dieser Vereinbarung

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland T



RECHTLICHE GRUNDLAGEN - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

auf die gedeckte Forderung vorliegen. Die Geltung ~ §15 PFLICHTEN DES DECKUNGSNEHMERS

von § 4 Absatz 5 bleibt davon unberiihrt.

Neben den sonstigen nach diesen Allgemeinen Bedin-
gungen und den Bestimmungen der Gewahrleistungs-
erklarung bestehenden Pflichten hat der Deckungsneh-

mer die folgenden Pflichten zu beachten:

Flr einbezogene Forderungen, fir die das Risiko der
Uneinbringlichkeit infolge wirtschaftlicher Umstan-
de fortbesteht, kann der Bund die Entschadigungs-

©)

@)

leistung hochstens nach MaRgabe des Selbstbe-
halts flir den Gewahrleistungsfall gemaB § 4 Absatz
3 bzw. 4 begrenzen.

Die sonstigen Entschadigungsvoraussetzungen
bleiben unberihrt.

Der Deckungsnehmer kann unbeschadet vorstehen-
der Regelung Entschadigung nach den allgemeinen
Regeln (8§ 4 ff.) verlangen.

Der Deckungsnehmer und seine Rechtsnach-
folger miissen ferner Regelungen der Umschul-
dungsvereinbarung gegen sich gelten lassen,
durch die die Verzinsung der Forderung fiir den
Zeitraum ab ihrer Falligkeit oder fiir einen spa-
ter beginnenden Zeitraum abweichend von den
gesetzlichen oder vertraglichen Zinsregelungen
bestimmt wird und aufgrund derer weitergehende
Anspriiche aus dem Gesichtspunkt des Verzugs
nicht geltend gemacht werden konnen.

Fir die Umrechnung der Entschadigung bleibt
§ 12 Absatz 1 Nr. 2 auch dann mafgeblich, wenn
der in der Umschuldungsvereinbarung bestimm-
te Umrechnungskurs fur nicht auf Euro lautende
Betrage in Euro von dem in dieser Vorschrift gere-
gelten Umrechnungskurs abweicht. In Bezug auf
Selbstbeteiligung, nicht gedeckte Nebenforde-
rungen und nicht gedeckte Teile nur teilweise
gedeckter Forderungen miissen der Deckungs-
nehmer und seine Rechtsnachfolger den in der
Umschuldungsvereinbarung bestimmten Um-
rechnungskurs gegen sich gelten lassen.

WAHRHEITSPFLICHT IM
ANTRAGSVERFAHREN

Der Deckungsnehmer hat im Zusammenhang
mit der Beantragung einer Lieferantenkredit-
deckung alle fiir die Ubernahme der Lieferan-
tenkreditdeckung erheblichen Umstédnde voll-
standig und richtig schriftlich anzuzeigen und
unverziiglich zu berichtigen, wenn sich bis zum
Zugang der Gewdhrleistungserklarung gegen-
iiber den bei Antragstellung erfolgten Angaben
Anderungen oder Erginzungen ergeben. Durch
Antragsformular oder in sonstiger Weise erfragte
Angaben gelten im Zweifel als erheblich.

VERBOT DES ABWEICHENS VOM
DOKUMENTIERTEN SACHVERHALT

Nach Ubernahme der Lieferantenkreditdeckung
darf der Deckungsnehmer Anderungen oder
Ergdnzungen, die sich auf den in der Gewahr-
leistungserkldarung dargestellten Sachverhalt
oder auf die mit dem Schuldner oder sonsti-
gen Verpflichteten getroffenen Vereinbarun-
gen beziehen, nicht ohne schriftliche Zustim-
mung des Bundes vornehmen, es sei denn, die
Anderungen oder Erginzungen sind unerheblich;
Nr.1Satz 2 gilt entsprechend. Der Deckungsnehmer
darf insbesondere keine Zahlung in einer ande-
ren als der vertraglich vereinbarten Wahrung an
Erfiillungs statt annehmen.

BEACHTUNG STAATLICHER VORSCHRIFTEN
Der Deckungsnehmer darf den Ausfuhrvertrag
nur durchfiihren, wenn dabei die Ausfuhrvor-
schriften der Bundesrepublik Deutschland,
die von zwischenstaatlichen Einrichtungen er-
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lassenen, unmittelbar in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Ausfuhrvorschriften so-
wie die Einfuhrvorschriften des Bestimmungs-
landes eingehalten werden.

MELDEPFLICHT BEI GEFAHRERHOHUNG

Der Deckungsnehmer hat ihm bekannt werden-
de gefahrerhohende Umstdnde unverziiglich
schriftlich anzuzeigen und mitzuteilen, welche
Mafinahmen er zur Sicherung seiner Anspriiche
beabsichtigt oder getroffen hat. Als gefahrerhd-
hender Umstand gilt insbesondere, dass

a) der Schuldner in Verzug gerat oder um Prolon-
gation nachsucht;

b) die Vermogenslage, Zahlungsweise oder all-
gemeine Beurteilung des Schuldners oder Si-
cherheitengebers sich verschlechtert oder vom
Schuldner die Riickgabe gelieferter Waren oder
eine andere als die geschuldete Leistung an-
geboten wird;

) gesetzgeberische oder behérdliche MaBnah-
men im Ausland oder sonstige politische Ereig-
nisse die Erflillung oder Beitreibung der gedeck-
ten Forderung gefahrdet erscheinen lassen.

ZUSTIMMUNGSERFORDERNIS BEI
GEFAHRERHOHUNG

In den Féllen der Nr. 4 darf der Deckungsneh-
mer Lieferungen und Leistungen nicht ohne
vorherige schriftliche Zustimmung des Bundes
ausfiihren.

SCHADENSVERHUTUNGS- UND
SCHADENSMINDERUNGSPFLICHTEN

Der Deckungsnehmer hat alle zur Vermeidung
eines Gewdhrleistungsfalles oder Minderung
des Ausfalles nach den Regeln der kaufmanni-
schen Sorgfalt erforderlichen und geeigneten
MaBinahmen zu ergreifen und hierbei etwaige

RECHTLICHE GRUNDLAGEN - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Weisungen des Bundes zu befolgen. Der De-
ckungsnehmer hat diese Mafinahmen auf eige-
ne Kosten durchzufiihren, soweit nicht nach § 17
eine Beteiligung des Bundes in Betracht kommt.
Droht ein Gewahrleistungsfall oder ist ein sol-
cher eingetreten, hat der Deckungsnehmer auf
Verlangen des Bundes diesen oder einen vom
Bund zu bestimmenden Dritten mit der Wahr-
nehmung der beiderseitigen Interessen zu be-
auftragen, wenn die voraussichtlichen Kosten fiir
die Beauftragung des Bundes oder des Dritten in
einem angemessenen Verhaltnis zu der Hohe der
Forderung und den Erfolgsaussichten der Interes-
senwahrnehmung stehen.

AUSKUNFTSPFLICHT

Der Deckungsnehmer hat dem Bund oder dessen
Beauftragten Uber die Einzelheiten und den jeweili-
gen Abwicklungsstand des Ausfuhrgeschaftes sowie
iber sonstige Umstdnde, die fiir die Lieferantenkre-
ditdeckung von Bedeutung sein konnen, jederzeit
Auskunft zu erteilen. Hierzu gehort die fristgerechte,
richtige und vollstédndige Beantwortung der zur Vor-
bereitung einer Umschuldungsvereinbarung gestell-
ten Fragen und die Bereitstellung der zum Nachweis
der Forderungen benétigten Unterlagen.

PRUFUNGSRECHTE DES BUNDES

Der Bund, der Bundesrechnungshof oder die von
diesen bestimmten Beauftragten sind berechtigt,
jederzeit die Aufzeichnungen, Biicher, Unterlagen
und andere Urkunden des Deckungsnehmers, die fiir
die Lieferantenkreditdeckung von Bedeutung sein
konnen, einzusehen und Abschriften von ihnen zu
nehmen oder zu verlangen. Auf Verlangen des Bun-
des hat der Deckungsnehmer Unterlagen in fremder
Sprache auf seine Kosten ibersetzen zu lassen.
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§16 RECHTSFOLGEN VON

Q)

@

©)

PFLICHTVERLETZUNGEN

HAFTUNGSBEFREIUNG BEI UNWAHREN
ANGABEN

Hat der Deckungsnehmer die ihm nach § 15 Nr.
1 obliegende Pflicht verletzt, so ist der Bund
von seiner Verpflichtung zur Entschddigung
frei, es sei denn, der Bund stellt fest, dass die die
Pflichtverletzung begrindende Unvollstandigkeit
oder Unrichtigkeit auf seine Entscheidung tber die
Ubernahme der Lieferantenkreditdeckung keinen
Einfluss gehabt hat. Eine Befreiung des Bundes von
seiner Verpflichtung zur Entschadigung tritt nicht
ein, soweit der Deckungsnehmer die Unrichtigkeit
oder Unvollstandigkeit seiner Angaben weder kann-
te noch kennen musste.

HAFTUNGSBEFREIUNG BEI FEHLERHAFTEN
SICHERHEITEN

Sind in der Gewdhrleistungserkldrung aufge-
fiihrte Sicherheiten nicht oder nicht rechts-
wirksam bestellt worden, so ist der Bund von
seiner Verpflichtung zur Entschaddigung frei,
es sei denn, der Bund stellt fest, dass die fehlende
oder mangelhafte Sicherheit auf seine Entschei-
dung uber die Ubernahme der Lieferantenkredit-
deckung keinen Einfluss gehabt hat.

HAFTUNGSBEFREIUNG BEI SONSTIGEN
OBLIEGENHEITSVERLETZUNGEN

Hat der Deckungsnehmer unter Verstof3 gegen
die kaufmdnnische Sorgfalt eine ihm nach
§ 15 Nr. 2-8 obliegende Pflicht verletzt, ist der
Bund von der Verpflichtung zur Entschdadigung
frei, es sei denn, durch die Pflichtverletzung ist ein
Schaden weder entstanden noch zu befrchten.

Unabhangig davon, ob ein Schaden entstanden
oder zu befirchten ist, ist der Bund bei einer
Pflichtverletzung nach § 15 Nr. 2 von der Verpflich-
tung zur Entschadigung auch dann frei, wenn er

(5)

©®)

@)

feststellt, dass er den Anderungen oder Ergénzun-
gen nach den Grundséatzen, denen er in seiner Ent-
scheidungspraxis folgt, nicht zugestimmt hatte.

Bei einer Pflichtverletzung nach § 15 Nr. 4 ist der
Bund von der Verpflichtung zur Entschadigung
auch dann frei, wenn die Unkenntnis meldepflich-
tiger Umstande fir den Bund im Zusammenhang
mit anderen Exportkreditgarantien eine Risiko-
erhohung bewirkt oder ihn daran gehindert hat,
MaBnahmen zur Risikominderung zu ergreifen.

Der Bund kann die Befreiung von seiner Verpflich-
tung zur Entschadigung nach den Umstdnden des
Einzelfalles, insbesondere unter Beriicksichtigung
des eingetretenen Risikos und der Schwere des
Verstof3es, einschranken.

Soweit fur die Verletzung sonstiger dem Deckungs-
nehmer nach diesen Allgemeinen Bedingungen
und den Bestimmungen der Gewahrleistungser-
klarung obliegenden Pflichten keine gesonderten
Rechtsfolgen gelten, finden die Absatze 1—4 ent-
sprechende Anwendung.

Aus dem Gesetz oder der Anwendung allgemeiner
Rechtsgrundsatze sich ergebende Anspriiche und
sonstige Rechte des Bundes werden durch die in
diesen Allgemeinen Bedingungen und der Gewahr-
leistungserklarung enthaltenen Bestimmungen
nicht berdhrt.

Der Bund haftet nicht fir Umstande und Gefahren,
die der Deckungsnehmer nach den Regeln einer
gewissenhaften Geschaftsfihrung und kaufmanni-
schen Sorgfalt zu vertreten hat.
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§17 BETEILIGUNG DES BUNDES AN

@)

)

G

()

KOSTEN FUR MASSNAHMEN DER
RECHTSVERFOLGUNG SOWIE DER
SCHADENSVERMEIDUNG ODER
-MINDERUNG

Nach Entschadigung beteiligt sich der Bund an
sachgemaBen Aufwendungen fir Manahmen der
Rechtsverfolgung gemafs § 11 Absatz 1, soweit diese
mit seiner Zustimmung oder auf seine Weisung
durchgefithrt werden. Vor Entschadigung kann sich
der Bund an sachgeméfen Aufwendungen fir MaR-
nahmen der Schadensvermeidung oder -minde-
rung gemaB § 15 Nr. 6 beteiligen, soweit diese mit
seiner Zustimmung oder auf seine Weisung durch-
gefuihrt werden, es sich um tiber gewohnliche Maf-
nahmen der Schadensvermeidung oder -minde-
rung hinausgehende Manahmen handelt und die
hierdurch verursachten Kosten den Deckungsneh-
mer unter Beriicksichtigung von Art und Umfang
seines Geschéftsbetriebes erheblich belasten.

Die Beteiligung des Bundes richtet sich nach dem
Umfang, in dem die Forderung, auf die sich die in
Absatz 1 genannten MaBnahmen beziehen, ent-
schadigt ist bzw. bei eingetretenem Schadensfall
entschadigt werden konnte.

Die zur Einziehung einer Forderung iiblichen
Kosten einschlielich der Protestkosten sowie
die im gewdhnlichen Geschéftsbetrieb des
Deckungsnehmers entstandenen Kosten trdgt
der Deckungsnehmer selbst.

§ 9 Absatze 2 und 4 finden entsprechende Anwen-
dung.

BEDINGUNGEN

§18 ENTGELT

(1) Fir die Ubernahme der Lieferantenkreditdeckung
wird ein von Art und Umfang des gedeckten Risikos
abhéangiges Entgelt erhoben. Sofern nichts anderes
bestimmt ist, wird das Entgelt mit der Aushandi-
gung der Gewdhrleistungserklarung fallig.

(2) Wird das fillige Entgelt nicht innerhalb von 14
Tagen nach einer Mahnung entrichtet, die den
Hinweis auf diese Frist und auf die nachstehend
genannten Rechtsfolgen enthalt, so ist der Bund,
wenn seit der Falligkeit des Entgelts insgesamt
mindestens 6 Wochen verstrichen sind,

a) von der Haftung fir Gewahrleistungsfalle
befreit, die nach Falligkeit, aber vor Zahlung des
Entgelts eingetreten sind

b) auBerdem berechtigt, die Lieferantenkreditde-
ckung ohne Einhaltung einer weiteren Frist zu
kiindigen, solange das Entgelt nicht bezahlt ist.

(3) Stimmt der Bund einer Anderung des Inhalts oder
des Umfanges der Lieferantenkreditdeckung zu und
dndert sich hierdurch der Betrag der gedeckten For-
derung oder die Dauer des Risikos, erfolgt eine Neu-
berechnung des Entgelts. Sofern kein Gewahrleis-
tungsfall eingetreten ist, werden sich aus der Neu-
berechnung ergebende Uberzahlungen erstattet
abziiglich einer Verwaltungskostenpauschale in
Hohe von 5% der Uberzahlung, héchstens
jedoch von EUR 2.500,-. Zusatzlich zur Verwal-
tungskostenpauschale wird eine Vorfélligkeitsge-
bihr von 20% des lberzahlten Betrages einbehal-
ten, wenn der Entgelterstattung eine vorzeitige Til-
gung der gedeckten Forderung zugrunde liegt.

(4) st der Bund nach diesen Allgemeinen Bedingun-
gen oder den Bestimmungen der Gewahrleistungs-
erklarung von der Verpflichtung zur Entschadi-
gung frei, gebiihrt ihm gleichwohl das Entgelt,
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soweit es fallig geworden ist, bevor der Bund von che unter Hinweis auf seine mit dem Fristablauf ver-

seiner Leistungsfreiheit Kenntnis erlangt hat. bundene Leistungsfreiheit schriftlich abgelehnt hat.
§19 ABTRETUNG DER GEDECKTEN §22 GERICHTSSTAND
FORDERUNG

Fir Streitigkeiten zwischen dem Bund und dem

(1) Verfugungen des Deckungsnehmers tber die  Deckungsnehmer aus der Lieferantenkreditdeckung

gedeckte Forderung zu anderen als zu Sicherungs- sind die ordentlichen Gerichte in Hamburg zustandig.

oder Inkassozwecken bedirfen der schriftlichen

Zustimmung des Bundes. Die schriftliche Zustim-

mung des Bundes gilt als erteilt, wenn die Forde-

rung bzw. Restforderung an anerkannte Zessionare

abgetreten wird, die in den erganzenden Bestim-

mungen fir Forderungsabtretungen (AB-FAB)

genannt sind, welche Bestandteil dieser Allgemei-

nen Bedingungen sind. Satz 2 findet keine Anwen-

dung auf Teil- und Weiterabtretungen.

(2) Erfolgt eine Abtretung der gedeckten Forderung
ohne Zustimmung, ist der Bund von der Haftung
befreit, es sei denn, er stellt fest, dass er der Abtre-
tung zugestimmt hatte.

§ 20 ABTRETUNG DER ANSPRUCHE AUS DER
LIEFERANTENKREDITDECKUNG

Teil- und Weiterabtretungen bediirfen der schriftlichen
Zustimmung des Bundes. Eine ohne Zustimmung des
Bundes erfolgte Abtretung ist gemaf3 § 354 a HGB gleich-
wohl wirksam; jedoch bleibt der Bund bei Abtretungen
ohne seine Zustimmung berechtigt, mit befreiender Wir-
kung an den Deckungsnehmer zu leisten.

§21 AUSSCHLUSSFRIST

Anspriiche gegen den Bund aus der Leistungsde-
ckung sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 6
Monaten gerichtlich geltend zu machen, nachdem
der Bund dem Deckungsnehmer gegeniber die Ansprii-
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Exportkreditgarantien und Garantien fir
Ungebundene Finanzkredite sind Instrumente
der AuRenwirtschaftsférderung des

% Bundesministerium
fir Wirtschaft

und Energie

Mit der Durchfiihrung der Bundesférderinstrumente
Exportkreditgarantien und Garantien fir
Ungebundene Finanzkredite beauftragt:

=N EULER HERMES

09 1300 0725

Auslandsgeschéftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite sind seit
Jahrzehnten etablierte und bewahrte Auenwirtschaftsforderinstrumente der
Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern
deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische und
wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite
unterstiitzt die Bundesregierung férderungswiirdige Rohstoffprojekte im
Ausland. Beide Forderinstrumente tragen mafigeblich zu wirtschaftlichem
Wachstum sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen bei.

Mit der Durchfiihrung der Bundesforderinstrumente Exportkreditgarantien und
Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die

Euler Hermes Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Auflenwirtschaftsférderinstrumenten der
Bundesregierung finden Sie unter www.bundeswirtschaftsministerium.de
unter dem Stichwort AuBenwirtschaftsférderung.

Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse:
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstrafe 29
22761 Hamburg

Telefon: +49 40 8834-9000
Telefax: +49 40 8834-9175

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.exportkreditgarantien.de

Auf3endienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,
Stuttgart, Hamburg, Miinchen,
Niirnberg, Rheinland


mailto:info%40exportkreditgarantien.de?subject=
mailto:info%40ufk-garantien.de?subject=
https://www.exportkreditgarantien.de
https://www.exportkreditgarantien.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/
https://www.exportkreditgarantien.de

	09-1300-AB-G - Lieferantenkreditdeckungen  - AB (G)
	Inhalt 
	Lieferantenkreditdeckungen - AB (G)
	§ 1 Formerfordernis
	§ 2 Gegenstand der lieferantenkreditdeckung 
	§ 3 Haftungszeitraum 
	§ 4 Gewährleistungsfälle 
	§ 5 Fälligkeit und Rechtsbeständigkeit der gedeckten Forderung 
	§ 6 Selbstbeteiligung 
	§ 7 Berechnung und Auszahlung der Entschädigung 
	§ 8 Rückflüsse 
	§ 9 Rückzahlung der Entschädigung 
	§ 10 Übergang der Rechte und Ansprüche 
	§ 11 Rechtsverfolgung nach Leistung der Entschädigung 
	§ 12 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 
	§ 13 Deckungseingriffe 
	§ 14 Umschuldungsvereinbarungen 
	§ 15 Pflichten des Deckungsnehmers 
	§ 16 Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen 
	§ 17 Beteiligung des Bundes an Kosten für Maßnahmen der Rechtsverfolgung sowie der Schadensvermeidun
	§ 18 Entgelt 
	§ 19 Abtretung der gedeckten Forderung 
	§ 20 Abtretung der Ansprüche aus der Lieferantenkreditdeckung 
	§ 21 Ausschlussfrist 
	§ 22 Gerichtsstand 


	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2: 
	Euler Hermes 2: 


